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E I N L A D U N G

zur öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

am Mittwoch, 11.10.2023,
19:30 Uhr im Gartensaal

der Konzerthalle, Horststr. 3, 
63619 Bad Orb

Die Tagesordnung wird auf der Homepage 
der Stadt Bad Orb und in den Aushangkästen 
veröffentlicht.
Die Sitzung wird per Livestream ins In-
ternet übertragen, der Link
hierzu kann vor der Sitzung über die 
Internetseite der Stadt Bad Orb unter 
https://stadt-bad-orb.de/Rathaus-Politik/
Veranstaltungen/
direkt angeklickt werden.
Bad Orb, im September 2023

Gez. Michael Heim
Stadtverordnetenvorsteher

___________________________________

Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung

Vormittag:
Montag – Freitag
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Nachmittag:
Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen 
wir Ihnen einen Termin mit uns zu verein-
baren, telefonisch oder auch online unter 
Online Terminvereinbarung Bürgerbüro / 
Kurstadt Bad Orb (stadt-bad-orb.de).
___________________________________

Bürgersprechstunde
Dialog mit dem Bürgermeister

Der Dialog und Austausch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ist wichtig. Wenn Sie 
ein Anliegen direkt mit dem Bürgermeister 
Tobias Weisbecker besprechen wollen, mel-
den Sie sich für die Bürgersprechstunde an.
Nächste Bürgersprechstunde am
Donnerstag, 21.09.2023
Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr
Rathaus, Zimmer 3.18 (barrierefrei)
Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb

Bürgermeister Tobias Weisbecker lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen 
Abständen zur Bürgersprechstunde ein. Im 
Rahmen der Bürgersprechstunde besteht die 
Gelegenheit, eigene Anliegen vorzutragen 
sowie allgemein interessierende kommunale 
Angelegenheiten anzusprechen, Fragen zu 
stellen und Anregungen zu geben.
Die Termine sind auch auf der Internetseite 
der Stadt Bad Orb unter stadt-bad-orb.de/
Rathaus-Politik/Bürgermeister/Bürger-
sprechstunde/ veröffentlicht.
___________________________________

Sprechstunde des 
Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte der Stadt Bad Orb 
Herr Eduard Heim bietet

an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat

 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, 

Zimmer Nr. 0.13 
seine Sprechstunde an.

Kontakt auch unter Tel. 06052 86-411 oder 
buergerbeauftragter@bad-orb.de.

___________________________________

Ortsgericht/
Schiedsamt

Das Geschäftszimmer des Ortsgerichts 
und des Schiedsamtes (Tel.-Nr. 86-401) 
befindet sich im Rathaus,
Frankfurter Straße 2, 
Erdgeschoss, Zimmer 0.16
Eine Vorsprache zu den Sprechzeiten ist 
auch ohne Terminvergabe möglich.
Sprechzeiten Ortsgericht:
mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung in Eilfällen unter Tel. 
0171 3551747
Ansprechpartner: 
Herr Werner Johanns
Frau Petra Seifert-Prigand
Sprechzeiten Schiedsamt:
dienstags 10:00 – 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung unter 
Tel. 06052 1509
Ansprechpartner: 
Herr Eberhard Eisentraud
Herr Claus Blumhoff

Stadt- und Kurbücherei
im Haus des Gastes, Burgring

Seit September 2011 wird die Arbeit in 
der Bad Orber Stadt- und Kurbücherei 
ehrenamtlich von einer Gruppe engagierter 
Bad Orber Bürger*innen geleistet. Die gut 
sortierte Bücherei bietet Jung und Alt eine 
große Leseauswahl. Ob Kinderbuch oder 
Jugendschmöker, Belletristik oder Thriller, 
Biografien, klassische Literatur, medizi-
nische Fachliteratur oder Sachbücher zu 
Geschichte, Sozialwissenschaften und Po-
litik, Ratgeber für Hobby und Freizeit oder 
Heimatliteratur – für jeden Geschmack und 
Anspruch lässt sich etwas finden! Weiterhin 
verfügt die Bücherei über rund 300 Hörbü-
cher. Ein breites Angebot, ob Kinder- und 
Jugendliteratur, Belletristik, klassische Welt-
literatur, Bildende Kunst oder Heimatbücher 
sowie über 300 Hörbücher wartet auf die 
Besuchenden. 
Der Jahresausweis kostet regulär 15,-- Euro. 
Einen ermäßigten Jahresausweis erhalten 
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zum 
Entgelt von 10,- Euro. Kurkarteninhaber 
und Kinder bzw. Schüler*innen bis 14 Jahre 
dürfen kostenfrei ihre Bücher ausleihen. 
Die Ausleihfrist beträgt 30 Tage. Es können 
mehrere Bücher gleichzeitig ausgeliehen 
werden. Eine Verlängerung ist kostenlos 
möglich und kann während der Öffnungs-
zeiten, auch gerne telefonisch, beantragt 
werden. 
Die Bücherei ist geöffnet: 
Montag 

10:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag
10:00 – 12:00 Uhr und
17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch
10:00 – 12:00 Uhr und
14:00– 16 Uhr
Donnerstag
10:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Telefon: 06052 912741 
E-Mail: buch@bad-orb.de.
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Landtagswahl 2023
Sie möchten einen Wahlschein in 

Bad Orb beantragen?
Antragstellung
Für die Landtagswahl am 8. Oktober 2023 
haben Sie als wahlberechtigte*r Bad Orber 
Bürger*in die Möglichkeit, einen Wahl-
schein zu beantragen.
Sie müssen hierzu im Wählerverzeichnis der 
Stadt Bad Orb eingetragen sein. Über die 
Eintragung werden Sie mit der Zusendung 
einer entsprechenden Wahlbenachrichtigung 
informiert. Die Wahlbenachrichtigungen für 
Bad Orb werden ab der 35. Kalenderwoche 
von unserem kommunalen IT-Dienstleister 
versendet. Die Wahlbenachrichtigung ist 
zur Beantragung der Briefwahlunterlagen 
jedoch nicht zwingend erforderlich.
Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten und glauben wahlberechtigt zu sein, 
wenden Sie sich bitte an das Wahlamt der 
Stadt Bad Orb
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag
• Deutscher Staatsangehörige ist
• das 18. Lebensjahr vollendet hat
• seit mindestens sechs Wochen (Stichtag 

27.08.2023) seinen Wohnsitz in Hessen 
hat

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.
Es gibt folgende Möglichkeiten einen 
Wahlschein zu beantragen:
Online-Antrag
Die Online-Beantragung ist über die Home-
page der Stadt Bad Orb ab dem 28.08.2023 
bis einschließlich 04.10.2023 möglich. Bitte 
beachten Sie die Postlaufzeiten und beantra-
gen Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig.
Link: https://stadt-bad-orb.de/Rathaus-
Politik/Wahlen/Online-Wahlscheinantrag/
Antrag via Smartphone und QR-Code
Auf Ihrer Wahlbenachrichtigung ist oben 
rechts ein QR-Code aufgedruckt. Durch 
das Einscannen des QR-Codes mit Hilfe 
der Kamera eines Smartphones gelangen sie 
einfach auf die Antragsseite. Sie müssen nur 
noch Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf eine 
abweichende Versandanschrift für Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen erfassen.

Antrag per Post oder persönlich
Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrich-
tigung finden Sie den Wahlscheinantrag. 
Diesen füllen Sie aus, unterschreiben ihn 
und senden den Antrag per Post, per Fax 
oder per E-Mail zurück an das Wahlamt. 
Sie können ihn auch in den Briefkasten am 
Haupteingang des Rathauses einwerfen. 
Ihre Briefwahl-Unterlagen erhalten Sie auf 
dem Postweg.
Formloser Antrag
Der Antrag kann auch formlos schriftlich, 
z.B. als E-Mail oder mündlich beim Wahlamt 
der Stadt Bad Orb gestellt werden. Eine te-
lefonische Antragstellung ist nicht möglich!
Folgende Angaben sind zwingend erforder-
lich: Familienname, Vorname, Geburtsda-
tum, Wohnanschrift
Beantragung im Wahlamt
Ab 28.08.2023 können Sie im Rathaus, 
Erdgeschoss, Briefwahlunterlagen im 
Bürgerservice persönlich beantragen und 
mitnehmen oder die Briefwahl vor Ort direkt 
ausführen. Die Beantragung von Briefwah-
lunterlagen ist auch ohne Termin möglich.
Abholung durch eine/n Bevollmächtigte/n
Auf dem Wahlscheinantrag können Sie auch 
eine Person bevollmächtigen, Briefwahlun-
terlagen für Sie zu beantragen und / oder 
abzuholen. Wichtig: Die bevollmächtigte 
Person muss die unterschriebene Vollmacht 
im Original vorlegen.
Fristen zur Beantragung
Der Wahlschein mit den Briefwahlunter-
lagen kann bis zum Freitag vor der Wahl, 
6. Oktober 2023, bis 13:00 Uhr beantragt 
werden.
Rückgabe des Wahlbriefes:
• Briefkasten am Haupteingang des 

Rathauses  
bis spätestens Sonntag, 08.10.2023, 
18:00 Uhr einlegen

• Postbriefkasten 
Schauen Sie auf die Leerungszeiten 
des Briefkastens, damit Ihr Wahlbrief 
spätestens am Freitagabend, 06.10.2023 
von der Post abgeholt werden kann. Die 
letzte Übergabe der Wahlbriefe durch 
die Post an das Wahlamt erfolgt am 

Samstag, 07.10.2023 um 12:00 Uhr.
• Wahllokal 

Die Abgabe der Briefwahlunterlagen ist 
hier nicht zulässig.

Wahlamt Bad Orb
Frankfurter Straße 2
63619 Bad Orb
E-Mail: wahlamt@bad-orb.de
Fax: 06052 86 310
__________________________________

Sondermüllsammlung 
auf dem ehemaligen Festplatz 

Wemmstraße
Am Freitag, 29. September 2023 in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr besteht 
für die Bad Orber Privathaushalte, Hand-
werksbetriebe und Landwirte die Gelegen-
heit, Sondermüll kostenlos an der Sammel-
stelle auf dem ehemaligen Festplatzgelände 
abzugeben. Folgende Annahmebedingungen 
sind zu beachten:
Je Sammlung und Sammeltag dürfen von 
einem Abfallbesitzer höchstens 100 Kilo 
oder 100 Liter Sonderabfälle in Gebinde-
größen mit weniger als 20 Liter Inhalt und 
unvermischt abgegeben werden. 
Angenommen werden Farben (Wandfarbe 
maximal 3 Eimer bis zu einem Gesamtvo-
lumen von 50 Liter), Lacke, Holzschutzmit-
tel, Abbeizmittel, Kitte, Klebstoffe, Spachtel-
massen, Dichtungsmassen, Möbelpolituren, 
Wachse, Lösungsmittelreste, Verdünner, Pin-
selreiniger, Fleckenentferner, Kaltreiniger, 
Waschbenzin, Petroleum, Teerentferner, Fas-
sadenreinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel, 
Unkrautvernichtungsmittel, Schädlings-
bekämpfungsmittel, Desinfektionsmittel, 
mineralische, pflanzliche und synthetische 
Öle und Fette, Ölfilter, ölverschmutzte Be-
triebsmittel, Arzneimittel (auch Entsorgung 
über Restmüll möglich), Kosmetik- und 
Körperpflegeartikel, Spraydosen, Säuren, 
Laugen, Salze sowie deren Verdünnungen, 
Konzentrate, Pflanzendünger, Metallputz-
mittel, Herdputzmittel, Backofenreiniger, 
Grillanzünder, Rostschutzmittel, Autopfle-
gemittel, Rostumwandler, Schuhreinigungs-
mittel, Fotochemikalien, Reagenzien, Queck-
silber, Fieberthermometer, Trockenbatterien, 
Wasch- und Reinigungsmittel, Metallbeizen, 
Akkus und Kleinkondensatoren. Die Abgabe 
von Kleinkondensatoren ist auf 10 Stück 
begrenzt. 
Zusätzlich zu den Sammelterminen in 
Bad Orb steht das Sondermüllmobil auf 
der Deponie in Gelnhausen-Hailer bereit 
(Termine s. Müllkalender).
Sondermüll kann auch abgegeben werden 
bei der Sammelstelle in Schlüchtern, 
Gartenstraße 39
(Termine s. Müllkalender). 


